Leistungsverzeichnis
Beschreibung der Arbeiten:
Die Stadt Krefeld beabsichtigt  181 Bäume im Stadtgebiet pflanzen zu lassen. 67 Bäume sollen an  Straßen gepflanzt werden und bei 114 Bäumen ist die Pflanzung in Parkanlagen, Grünanlagen oder auf  Kinderspielplätzen geplant. Die Maßnahme ist in Losen (1 bis 2) aufgeteilt. Der Bieter kann für ein, oder beide Lose ein Angebot abgeben. Die Arbeiten sollen in der Zeit nach Auftragserteilung  bis zum 31.Januar 2026 durchgeführt werden. 

Grundlage der Baumpflanzungen
Grundsätzlich sind die anerkannten Regeln der Technik mit den gesetzlichen und behördlichen Bestimmungen, den DIN-Normen, Richtlinien, Merkblättern und den nachfolgenden ZTV sowie die entsprechenden Technischen Liefer- und Prüfbedingungen bei der Ausführung zu beachten. Die Kenntnisse aus den nachfolgenden Vorschriften werden vorausgesetzt. Die Beschaffungen der Nachschlagewerke obliegen dem Auftragnehmer!

DIN 18299 Allgemeine Regeln für Bauarbeiten jeder Art
DIN 18300 Erdarbeiten
DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten (VOB-C-ATV)
DIN 18318 Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken, Plattenbeläge und 	Einfassungen
DIN 18915 Bodenarbeiten
DIN 18916 Pflanzen und Pflanzarbeiten
DIN 18920 Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen
FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen/Teil 1: Planung, Pflanzarbei Pflege
FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen/Teil 2: Standortvorbereitung für Neupflanzungen en; Pflanzgruben und Wurzelraumerweiterung, Bauweisen und Substrate 2010
FLL ZTV Baumpflege 2017 
FLL ZTV Großbaumverpflanzung
Richtlinien zur Sicherung an Straßen (RSA) bzw. der ASR A5.2
FGSV Merkblatt über Baumstandorte und unterirdische Ver- und Entsorgungsanlagen
FGSV Hinweise zur Straßenbepflanzung in bebauten Gebieten
STVLa-StB Zusätzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Landschaftsarbeiten im Straßenbau	
SVLfG Sicherheitsvorschriften Berufsgenossenschaft Gartenbau
Landes-Immissionsschutzgesetz NRW.

Beschreibung der örtlichen Situation 
Die Standorte befinden sich  in bautechnischen Anlagen, wie Bundesstraßen, Einkaufsstraßen, Straßen mit Oberleitungen, Wohnstraßen, Gehwegen, Radwegen, Parkplätzen, Stadtplätzen, Fußgängerzonen, Trassen von Versorgungsleitungen, Lärmschutzwänden, Grünflächen, Parkanlagen, Jugendeinrichtungen, Schulen und ähnlichem. 

Technische Gestaltung der Maßnahme
Es handelt sich zum größten Teil um ehemalige Baumstandorte, an denen die Baumstubben im Kern ausgefräst wurden. Erfahrungsgemäß muss trotzdem mit Wurzeln gerechnet werden. Die Größe der Baumbeete variiert. Um dem Rechnung zu tragen wurden die Standorte in vier Kategorien 
Kategorie I:  Baumscheiben			ca. 1,0 m x 1,0 m 
Kategorie II: Baumscheiben		             ca. 1,0 m x 2,5 m 
Kategorie III: Baumscheiben 		             ca. 1,5 m x 2,5 m
Kategorie IV: Baumscheiben                                    ca. 2,5 m x 2,5 m 
Kategorie V: Baumscheiben                         	ca. 1,5 m x 1,5 m 
unterteilt. Die Arbeiten müssen so durchgeführt werden, dass die vorhandenen Befestigungen, bestehend aus Borden, Pflasterbändern, Pflaster, Platten nicht beschädigt werden. Die Bodenarbeiten haben innerhalb der Baumscheibe stattzufinden und sind in maschinenunterstützter Handschachtung bzw. in Handschachtung herzustellen. Dies ist bei der Kalkulation der Einzelpreise zu berücksichtigen  und wird nicht gesondert vergütet. 

Die zu pflanzenden Bäume befinden sich im zentralen Baumeinschlag in Uerdingen (Betriebshof Uerdingen, Bruchweg 15,Telfon: 02151/155762). Die Wurzelballen der zu pflanzenden Bäume müssen freigelegt und unter Verwendung eines Ballengeschirrs/Ballentellers (wird nicht vom Auftraggeber gestellt) geladen werden. Zum Aufladen der Bäume steht nach Terminabsprache (in der Zeit von 7:30 Uhr bis 15:30 Uhr) ein Radlader mit Bedienung zur Verfügung. Bei der Größe der Bäume handelt es sich um Solitärbäume ab der Größe 20-25 cm STU. aufwärts. Ein überwiegender Teil der zu pflanzenden Bäume befindet sich in der Qualität von 30-35 cm STU. Dabei sind Einzelbäume bis zu einer Qualität von 40-45 cm STU. im Arbeitsauftrag enthalten. (Siehe Pflanzliste). Die Bäume sind zu den jeweiligen Standorten zu transportieren und dort mit einem der Baumgröße entsprechenden Ladegerät sachgerecht abzuladen und fachgerecht zu pflanzen. Die Größe der Bäume liegt bei max. sieben bis neun Meter Höhe. 

Der Pflanzung vorgelagert, ist ein Bodenaustausch vorzunehmen (Siehe Bodenverhältnisse).
Bei der Pflanzung von Baumreihen oder Einzelbäumen in vorhandene Baumreihen, ist darauf zu achten, dass die Bäume „in der (Straßen) Flucht“ gepflanzt werden.
Die  Sicherung der gepflanzten Bäume vorm umfallen, soll durch eine Dreibock-Verankerungen mit Rahmen aus Halbrundhölzern -mit 66 mm Baumbindegurt nachhaltig gebunden- erfolgen. Anders als in den FLL-Empfehlungen für Baumpflanzungen vorgesehen, sollen die Baumpfähle nicht durch den Ballen geschlagen, sondern außerhalb des Ballens in den vorhandenen gewachsenen Boden getrieben werden. Dabei sollen die Baum-pfähle ca. 0,60 cm (nicht höher) oberhalb des Wurzelhalses des Baumes aus dem Boden ragen (Solitärbäume 20 cm Stammumfang bis 40 cm Stamumfang). Eine Vierbock-Verankerung mit Rahmen aus Halbrundhölzern, in fertiger Höhe von zwei Meter, soll bei den Solitärbäumen 40 cm bis 50 cm Stammumfang hergestellt werden. 
Bei der Erstellung des Gießrandes aus uv-beständigem, recycelbarem Kunststoff ist darauf zu achten, dass ein Fassungsvermögen von mindestens 200 Liter für einen Wässerungsgang erreicht wird und dass die Stabilität des Gießrandes für die Dauer der dreijährigen Wässerung funktionsfähig (Rand waagerecht) hergestellt wird. Dabei soll die Unterkante des Gießrandes ca. 10 cm in den Boden eingelassen werden. Um das geforderte Mindesmaß von 200 Liter Wasser aufnehmen zu können, muss der Gießrand einen Durchmesser von ca.120 cm aufweisen  und der obere Rand muss  20 cm oberhalb des Bodennieveaus her-vorstehen. Bei den Standorten der Kategorie I soll gießrandmäßig das optimalste Ergebnis aus der örtlichen Situation herausgeholt werden. Zwischen der Pflanzung und dem Anwässern eines Baumes (der Vorgang des Anwässerns umfaßt zwei Wassergaben a 400 Liter pro Durchgang) dürfen nicht mehr als  48 Stunden vergehen. Zum Zeitpunkt des Anwässerns muss der Gießrand voll funktionsfähig sein. Das  zweimalige Anwässern ist Bestandteil der Pflanzung, sodass der frisch gepflanzte Baum mit 800 Liter Wasser eingeschlemmt wurde und der nötige Bodenschluss erfolgt ist. Grundsätzlich sollen alle Baumbeete, die mit Kantensteinen ebenerdig eingefasst sind, zum Zeitpunkt der Endabnahme einen negativen bis auf max. 5 cm großen Höhenunterschied zur Kantensteinoberkante zum Substrat-/Erdgemisch aufweisen. 
Der Pflanzschnitt soll nach Vorgabe (Musterbäume) des Auftraggebers durchgeführt werden. Der Pflanzschnitt soll nach Vorgabe (Musterbäume) des Auftraggebers durchgeführt werden. 
Im Anschluss nach der Baumpflanzung erfolgt in der Regel eine Fertigstellungspflege. Da hier in erster Linie die Bewässerung der Bäume mit mindestens 200 Liter Wasser pro Baum-standort/pro Bewässerungsgang  im Vordergrund steht (diese Bestandteil der Ausschreibung ist) und weiterhin keine Leistung erbracht werden muss, wird auf die Durchführung einer Fertigstellungspflege verzichtet.  Die Abnahme der Bäume soll ein Jahr nach der Pflanzung, möglichst zum Zeitpunkt des Johannistriebtriebs  erfolgen.

Schutzmaßnahmen 
Leitungsträger
Um einen reibungslosen Ablauf der Baumaßnahme zu gewährleisten sind folgende Vorgaben zu berücksichtigen:
Der Auftragnehmer verpflichtet sich vor Beginn der Baumaßnahme alle aktuellen Leitungspläne bei den Versorgern, u.a. den SWK Organisationseinheit 7 ETP-Vermessung und Geodaten einzuholen. 
Da die Leitungen in Ihrer Lage nicht exakt angegeben werden können, sind alle Bodenarbeiten in maschinenunterstützter Handschachtung bzw. in Handschachtung herzustellen. 50% Handschachtung und das Arbeiten in Leitungsnähe unter Berücksichtigung verbliebener Wurzelreste sind für alle Positionen in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht extra vergütet.

Bodenverhältnisse/Substrateinbau
Bei den Baumstandorten handelt es sich um offene, nicht überbaute Pflanzgruben. Beim Auskoffern der Baumbeete  muss grundsätzlich mit vorhandenen, nicht verrotteten Wurzeln/Pflanzenreste gerechnet werden. Da diese Wurzeln Kontakt zu vorhandenen Leitungen oder zum Bürgersteigunterbau haben  können, dürfen die Wurzeln nicht gezogen oder geris-sen werden. Sie sind beim Auskoffern zu trennen.
Diese Begebenheit, das Abtrennen, das Aussortieren, das Abfahren und das Entsorgen der Wurzeln ist in den Einheitspreis einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergütet. Bei allen Standorten soll die Pflanzgrube bis in einer Tiefe von 1,20 m hergestellt werden. Der gelöste Boden ist, sofern verwendbar, mit dem einzubauenden Bodensubstrat zu mischen und wieder einzubauen. An den Schachtwänden und der Bodensohle sind vorm Befüllen mit dem gemischten Bodensubstrat Verzahnungen herzustellen. Beim Einbau und Mischen des Sub-strates ist darauf zu achten, dass genügend gemischtes Bodensubstrat vorhanden ist, um ein nachhaltiges Sacken des Baumes zu verhindern (siehe Technische Gestaltung der Maßnahme). Das überschüssige Material (z.B. Reste des Fräsguts; Grasnarbe, für Pflan-zungen nicht verwendbarer Aushub usw.) ist abzufahren und abfallrechtlich zulässig zu entsorgen. Die Kosten dafür sind in den Einheitspreis einzukalkulieren und werden nicht geson-dert vergütet. 
Bei dem Boden handelt sich um Bodenmaterial der Klasse BM-F0* nach EBV (Ersatzbaustoffverordnung)

Transport und Lagerung
Baumschäden durch nicht fach- und sachgerechtes Transportieren, Lagern sowie Ver- und Abladen sind zu vermeiden. Beim Laden darf eine Schlinge/Hebegurt nur in Verbindung mit einem Ballenhaken  oder Ballenteller verwendet werden. Das Gewicht ist stets über den Ballen mittels Ballenhaken, Ballenteller oder ähnlichen Hilfsmittel zu tragen. 
Kann nicht sofort gepflanzt werden, sind die Bäume fachgerecht zwischenzulagern. Dabei sind die Ballen mit geeigneten Materialien – wie beispielsweise Sackleinen, Planen, Rindenmulch und Erden- abzudecken und feucht zu halten. Bei längerer Lagerung (über 48 Stunden) ist ein fachgerechter Einschlag gemäß DIN 18916, Absatz 4.3.3 vorzusehen, der während der Lagerzeit regelmäßig kontrolliert und nach Bedarf gewässert werden muss. Nach jeder Entnahme der zu pflanzenden Bäume aus dem Einschlag ist darauf zu achten, dass die freigelegten Ballen der verbliebenen Bäume wieder zweckentsprechend abgedeckt werden! Um Trockenschäden bei den Solitärbäumen ausschließen zu können, behält sich der Auftraggeber vor, die Bodenfeuchte der transportierten Ballen zu messen. 

Grundsätzlich hat der Auftragnehmer vor Beginn der Baumpflanzung eine Arbeitsplanung mit dem Ablauf der Baumpflanzung und Baumbewässerung in allen Bezirken einzureichen und sich daran zu halten! 

Baumsubstrat 
Das Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung soll als reines Naturprodukt auf Löß, Lava, Bims, Sand-Basis, gemäß den Empflehlungen der „FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2, Pflanzgrubenbauweise 1“ (Ausgabe 2010), nach Vorgaben der Düngemittelverordnung und gütegesichert nach RAL-Gütezeichen 250-7 – in homogener Mischung der Körnung 0-32 mm verarbeitet werden. Der pH-Wert des Substrates liegt bei < 7.
Abweichend von der Empfehlungen der „FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2, Pflanzgurbenbauweise 1“ (Ausgabe 2010) ist sicherzustellen, dass das Substrat keine Zusätze von Recyclinmaterial und bodenbürtigen Erregern „Verticillium dahliae“ enthält. Eine Fremdüberwachung mit den entsprechenden Nachweisen ist vorzusehen!

Verkehrssicherung:
Der Auftragnehmer hat die Absicherung des Baustellenbereiches zur Sicherung des Fußgänger- und Fahrzeugverkehrs eigenverantwortlich zu organisieren. Die Baustellen sind gemäß RSA, bzw. ASR A5.2,  STVO und der ZTV-SA durch den Auftragnehmer abzusichern und für die Dauer der Baumpflanzung zu aktualisieren. Durch die Abgabe des Angebotes bestätigt der Auftragnehmer die erforderliche Fachkunde und Zertifizierung für die Verkehrssicherung von Maßnahmen im Straßenraum seiner eingesetzten Mitarbeiter. 

Bei temporären Pflanzstellen im öffentlichen Bereich, an denen keine Halteverbotszonen eingerichtet werden müssen (z. B in verkehrsberuhigten Zonen), kann auf ein Verkehrszeichen-Plan verzichtet werden. Hier sind entsprechend der gesetzlichen Vorgaben bzw. den Vorgaben der Gartenbauberufsgenossenschaft Absicherungen und Absperrungen vorzunehmen. Dies gilt auch für Arbeiten im Bereich von Kinderspielplätzen, Schulen usw. In dem Zusammenhang wird auf die Richtlinie für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen Teil B, Titel 2.4, 3.0 und 3.2 verwiesen. Erschwernisse und Behinderungen, die sich aus  den Auflagen ergeben, werden nicht besonders vergütet und sind in die Einzelpreise einzukalku-lieren. 

Ausnahmen!
Bei permanenten Baustellen, wie z. B. auf Hauptverkehrsstraßen,  den Ringen und vierspurigen Straßen, bei denen Verkehrsrechtliche Anordnungen erforderlich sind, gelten Aus-nahmen. Die Ausarbeitung der Regelpläne und die Einholung der behördlichen Genehmigungen muss rechtzeitig (in der Regel ca. 14 Tage) vor der Durchführung der Pflanzarbeiten durch den AN erfolgt sein. Die genehmigten Regelpläne der Ordnungsbehörde sind zur Absicherung der Baustelle  zwingend einzuhalten. 

Die dafür erhobenen Gebühren und sonstige Kosten (Beschaffung und Aufbau von Beschilderungen, Zeitverzug bei Abschleppen widerrechtlich geparkter Fahrzeuge etc.) werden über die 'Baustellensicherung -Position 1.1‘- im LV vergütet und berechtigen nicht zu Mehrforderungen.

Vor Angebotsabgabe empfiehlt sich eine Kontaktaufnahme mit der Ordnungsbehörde (Die Absperrgenehmigungen und die Verkehrsrechtliche Anordnung sind vom Auftragnehmer beim Fachbereich Stadt- und Verkehrsplanung, Sondernutzung und Verträge, Frau Zimmermann -Telefon 02151-864321- oder Herrn Malcher, Telefon 02151- 863780 zu beantragen).
Hier ist auch eine Auflistung von Straßen mit besonderer Verkehrssituation zu beziehen, in der 
nur ein Zeitfenster für die Durchführung der Arbeiten von 9.00 bis 15.00 Uhr möglich ist.

Bei der Abrechnung der Baustellensicherung wird nicht nach Einzelstandort (Baumstandort), sondern jeweils für einen Straßenzug bis zur Fertigstellung der Maßnahme und gegen Vorlage der genehmigten Verkehrsrechtlichen Anordnung und der Protokolle Halteverbot abgerechnet und vergütet.

Sicherheit im Bereich der Straßenbahn-Oberleitung
Alle Arbeiten in der Nähe der Straßenbahntrasse  müssen in einem gemeinsamen Termin vor Beginn der Arbeiten mit den Stadtwerken Krefeld (SWK) (Herr Müller 02151/984458) und dem AG abgestimmt werden. Beim Pflanzen der Solitärbäume ist darauf zu achten, dass der vorgegebene Mindestabstand zu allen unter Spannung stehenden Elementen einzuhalten ist. Dies gilt für die Bäume wie auch für die eingesetzten Maschinen und Geräte (z. B. Baggereinsatz).  Die Informationen zu „Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile“ sind zu grundsätzlich beachten! Dies gilt für alle stromführenden Teile!
Die Arbeiten im Straßenbahnbereich müssen den SWK angezeigt werden. Der Betrieb der Straßenbahnen darf nicht eingeschränkt werden.

Für Arbeiten im Bereich der Oberleitungen, sofern diese nicht spannungsfrei geschaltet werden können oder für die vom Auftraggeber geforderte Nachtarbeit werden Zuschläge gewährt. Diese müssen vor Ausführungsbeginn im Einzelnen vom Auftraggeber angewiesen werden. Ausschlaggebend dafür sind die Vorgaben der SWK mobil! Die Zuschlagspauschalen beziehen sich auf die Maßnahme pro Straße und nicht auf jeden einzelnen Standort der Maßnahme. Der Auftragnehmer holt die für die notwenige Nachtarbeit erforderlichen Genehmigungen gemäß Landesimmissionsschutzgesetz NRW (LIm SchG) auf eigene Kosten ein. Diese Kosten sind Bestandteil der Pauschale! 

Alle Berufsgenossenschaftlichen Vorschriften für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz (BGV) der Gartenbau Berufsgenossenschaft sind zu beachten. Auf die Einhaltung der Baustellenabsicherung entsprechend der UVV wird seitens des AG besonders geachtet. 

Die Stadt Krefeld verfügt über Umweltzonen!

Nebenleistungen
Nebenleistungen werden nicht gesondert vergütet. Es handelt sich insbesondere um:
· Einsatz/Vorhalten der Fahrzeuge, Geräte, Personal incl. Anfahrt- und Einweisungszeiten,
· Kosten für Rüst- und Wartezeiten, 
· Kosten für Rüst- und Wartezeiten bei Abschlepparbeiten von Falschparkern,
· Baustelleneinrichtung, 
· Planungs- und Organisationskosten,
· Aufwendungen für Planauskünfte,
· Aufstellen, regelmäßiges Kontrollieren und Abbauen der erforderlichen Beschilderung-/Absperrung, sofern sie nicht Pos. 1.1 enthalten sind,
· Tägliches Reinigen der Arbeitsstellen,
· Aufwendungen für den Umgang mit den Bäumen im Einschlag (Schutz vor Austrocknung, zusätzliches Wässern, usw.),
· Dokumentation des eingebauten Leitungsschutzes.
Ordnung auf der Baustelle
Nach Beendigung der Maßnahmen muss der Arbeitsbereich aufgeräumt und sauber sein (Säubern der befestigten Flächen, Äste und Zweige aus den Grünflächen entfernen, Substratreste beseitigen um Rutschgefahren zu vermeiden). 
[bookmark: _Toc442277578]
Haftung bei Schäden
Sollten im Zusammenhang mit der Pflanzung Schäden entstanden sein, sind diese umgehend beim Auftraggeber zu melden und die Gefahrenstellen sind zu sichern. Alle vom Auftragnehmer verursachten Schäden müssen auf Kosten des Auftragnehmers beseitigt werden. Entstandene Baumschäden werden nach dem Sachwertverfahren –Methode Koch- abgewickelt! Dies betrifft auch die Folgekosten. Eine Kostenerstattung hierfür durch den Auftraggeber ist nicht möglich. 



Los 1	Straßenbäume
	
	Im Los 1 sind insgesamt 67 Bäume, unterteilt nach den folgenden Kategorien zu pflanzen:
Kategorie I,                                                       1,00 x 1,00 m: 0 Stück
Kategorie II,                                                      1,00 x 2,50 m: 23 Stück
Kategorie III,                                                     1,50 x 2,50 m: 11 Stück
Kategorie IV,                                                 ,   2,50 x 2,50 m: 33 Stück




[bookmark: _Toc442277579]1.1	Vorarbeiten / Verkehrssicherung

1.1.10	Verkehrssicherung einrichten und betreiben
	
	Einrichtungen zur Verkehrssicherung und Verkehrsregelung nach STVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, während der Bauphase unterhalten und betreiben, dem Baufortschritt entsprechend umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen. Beschilderung zum Halte-/ Parkverbot 72 Std. vor Aufnahme der Arbeiten in den Bereichen der neuen Baumstandorte aufstellen. Einschl. Gestellung aller Verkehrszeichen, Herstellung und Unterhaltung der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen. Vorhalten der hierfür notwendigen Geräte während der gesamten Bauzeit sowie die Betriebskosten. Verkehrs- und Einrichtungsplan ist vor Ausführung dem Auftraggeber vorzulegen und beim Straßenverkehrsamt zu beantragen.



	30	psch	.....      .......................      .........................


1.1.20	Bodendecker roden u. entsorgen, Kategorien I - IV:
		
	Höhe: - ca. 1,00 m
Das Strauchwerk, einschl. Wurzelwerk ist abfallrechtlich zulässig, z.B. über die Kompostierungsanlage zu entsorgen.
Firma:	EGN, Bruchfeld 33, 47809 Krefeld,Tel.: 02151 / 58 24 23



	30,00	m2	....      ..........................	..      .........................
Kommunalbetrieb Krefeld B2-10-6	Seite 2
Projekt: Pflanzung von Bäumen in Straßenzügen und Grünflächen 2025	
	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis


	


[bookmark: _Toc442277580]1.2	Erdarbeiten

1.2.10	Boden lösen und teilweise abfahren, Kategorie I:
	1,00 m x 1,00 m
	
	Tiefe: 1,20 m
Abmessung/Fläche: 1,00 m2
Abtragsstärke: 0,50 m; Abtragmenge 0,50 m3
Bodenart: Gemisch aus Fräsgut des Wurzelstubbens, Boden, Kies. Die Bodenlockerung hat bis zu einer Tiefe von 1,20 zu erfolgen. Der Boden ist zu freien Verwendung des AN. Einschließlich Sicherung der Baumgrube bis zur Verfüllung mit Substrat bzw. Baumpflanzung.



	0,00	Stck	............entfällt..................	 .........entfällt..............
	Seite 3
Projekt: Pflanzung von Bäumen in Straßenzügen	15.01.2017
	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis


	


								
Übertrag	        __     ________ 

								
Übertrag	        ___     _______


1.2.20	Boden lösen und teilweise abfahren, Kategorie II:
	1,00 m x 2,50 m
	
	Tiefe: 1,20 m
Abmessung/Fläche: 2,50 m2
Abtragsstärke: 0,50 m; Abtragmenge 1,25 m3
Bodenart: Gemisch aus Fräsgut des Wurzelstubbens, Boden, Kies. Die Bodenlockerung hat bis zu einer Tiefe von 1,20 zu erfolgen. Der Boden ist zu freien Verwendung des AN. Einschließlich Sicherung der Baumgrube bis zur Verfüllung mit Substrat bzw. Baumpflanzung.



	23,00	Stck	...      ...........................	..      ........................
Kommunalbetrieb Krefeld B2-10-6	Seite 8
Projekt: Pflanzung von Bäumen in Straßenzügen und Grünfläche 2025
	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis


	



	
1.2.30	Boden lösen und teilweise abfahren, Kategorie III: 
	1,50 m x 2,50 m
	
	Tiefe: 1,20 m
Abmessung/Fläche: 3,75 m2
Abtragsstärke: 0,50 m; Abtragmenge 2,00 m3
Bodenart: Gemisch aus Fräsgut des Wurzelstubbens, Boden, Kies. Die Bodenlockerung hat bis zu einer Tiefe von 1,20 zu erfolgen. Der Boden ist zu freien Verwendung des AN. Einschließlich Sicherung der Baumgrube bis zur Verfüllung mit Substrat bzw. Baumpflanzung.


	11	Stck	.....      .........................	..      .........................
	Seite 3
Projekt: Pflanzung von Bäumen in Straßenzügen	05.02.2016
	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis


	


		
1.2.40	Boden lösen und teilweise abfahren, Kategorie IV: 
	2,50 m x 2,50 m
	
	Tiefe: 1,20 m
Abmessung/Fläche: 6,25 m2
Abtragsstärke: 0,50 m; Abtragmenge 3,25 m3
Bodenart: Gemisch aus Fräsgut des Wurzelstubbens, Boden, Kies. Die Bodenlockerung hat bis zu einer Tiefe von 1,20 zu erfolgen. Der Boden ist zu freien Verwendung des AN. Einschließlich Sicherung der Baumgrube bis zur Verfüllung mit Substrat bzw. Baumpflanzung.


	33,00	Stck	...      ...........................	....      .......................
								

Übertrag	        ___     _______








							

Übertrag	        __     ________


1.2.50	Wurzelschutz-Trennwände für Versorgungsleitungen
	Kategorien I - IV
	
	Trennwände zum Schutz von Versorgungsleitungen aus
HDPE, 3 mm, in zuvor aufgeworfene Gräben, einbauen. Einschl. der zusätzlich erforderlichen Erdarbeiten  (Ein- und Ausbau) sowie zusätzlich erforderlicher Platteneinkürzungen.
Einbautiefe: 1,20 m; Die Einbaulänge richtet sich nach der Baumscheibenkategorie (Größe). Der Einbau erfolgt über die gesamte Seitenlänge der Baumscheibe, max. bis 2,00 m. 
Größe der Platten: 2,00 m x 1,00 m. (Länge x Höhe)
oder Rollenware





	0	m	...........entfällt...................         .......entfällt................
							
	
1.2.60	Baumsubstrat liefern und einbauen, Kategorie I:
	1,00 m x 1,00 m
	
	Abmessung/Fläche: 1,00 m2
Einbaumenge: 0,50 m3
Substrat: Vulkatree 0/16
Bezug:	Vulkatec Riebesahm GmbH
	Im Pommerfeld 2
	56630 Kretz/Andernach
	Tel.: 02632 - 9548-0
	Fax: 02632 - 9548-20
oder gleichwertig
Baumsubstrat: _________________________________
Erfolgt kein Eintrag, gilt das Leitprodukt!
Das Baumsubtrat ist mit dem vorh. gelösten Boden in der Baumscheibe zu durchmischen. Erst danach darf die Baumscheibe bis OK Gelände in lagenweisen Schichten von ca. 40 cm aufgefüllt werden. Die Einbausetzungsverluste betragen bei Einbau gemäß Hersteller 20-30%.
Die Setzungsverluste sind im Mengenansatz  berücksichtigt und sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.



	0,00	Stck	..............entfällt................	 ........entfällt................
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	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis


	

								




Übertrag	        __     ________


					


Übertrag	        __     ________

1.2.70	Baumsubstrat liefern und einbauen, Kategorie II:
	1,00 m x 2,50 m
	
	Abmessung/Fläche: ca. 2,50 m2
Einbaumenge: ca. 1,25 m3
Substrat: Vulkatree 0/16
Bezug:	Vulkatec Riebesahm GmbH
	Im Pommerfeld 2
	56630 Kretz/Andernach
	Tel.: 02632 - 9548-0
	Fax: 02632 - 9548-20
oder gleichwertig
Baumsubstrat: _________________________________
Erfolgt kein Eintrag, gilt das Leitprodukt!
Das Baumsubtrat ist mit dem vorh. gelösten Boden in der Baumscheibe zu durchmischen. Erst danach darf die Baumscheibe bis OK Gelände in lagenweisen Schichten von ca. 40 cm aufgefüllt werden. Die Einbausetzungsverluste betragen bei Einbau gemäß Hersteller 20-30%.
Die Setzungsverluste sind im Mengenansatz  berücksichtigt und sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.



	23,00	Stck	.....      .........................	.....      ......................


1.2.80	Baumsubstrat liefern und einbauen, Kategorie III:
	1,50 m x 2,50 m
	
	Abmessung/Fläche: 3,75 m2
Einbaumenge: 2,00 m3
Substrat: Vulkatree 0/16
Bezug:	Vulkatec Riebesahm GmbH
	Im Pommerfeld 2
	56630 Kretz/Andernach
	Tel.: 02632 - 9548-0
	Fax: 02632 - 9548-20
oder gleichwertig
Baumsubstrat: _________________________________
Erfolgt kein Eintrag, gilt das Leitprodukt!
Das Baumsubtrat ist mit dem vorh. gelösten Boden in der Baumscheibe zu durchmischen. Erst danach darf die Baumscheibe bis OK Gelände in lagenweisen Schichten von ca. 40 cm aufgefüllt werden. Die Einbausetzungsverluste betragen bei Einbau gemäß Hersteller 20-30%.
Die Setzungsverluste sind im Mengenansatz  berücksichtigt und sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.



	11,00	Stck	.....      .........................	....      .......................





Übertrag	        __     ________

Übertrag	        __     ________

1.2.90	Baumsubstrat liefern und einbauen, Kategorie IV:
	2,50 m x 2,50 m
	
	Abmessung/Fläche: 6,25 m2
Einbaumenge: 3,20 m3
Substrat: Vulkatree 0/16
Bezug:	Vulkatec Riebesahm GmbH
	Im Pommerfeld 2
	56630 Kretz/Andernach
	Tel.: 02632 - 9548-0
	Fax: 02632 - 9548-20
oder gleichwertig
Baumsubstrat: _________________________________
Erfolgt kein Eintrag, gilt das Leitprodukt!
Das Baumsubtrat ist mit dem vorh. gelösten Boden in der Baumscheibe zu durchmischen. Erst danach darf die Baumscheibe bis OK Gelände in lagenweisen Schichten von ca. 40 cm aufgefüllt werden. Die Einbausetzungsverluste betragen bei Einbau gemäß Hersteller 20-30%.
Die Setzungsverluste sind im Mengenansatz  berücksichtigt und sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.




33,00     Stck	.....      .........................	......      ..................

1.4	Pflanzarbeiten
1.4.10	Solitärbäume transportieren und pflanzen, Kategorien I - IV:
		 
	Solitärbäume: STU 20-45 cm, Höhe: 7,00-9,00 m
Lagerort: Einschlagplatz Betriebshof Uerdingen, Bruchweg 15,	47829 Krefeld
Solitärbäume: 4 - 5xv.Stammumfang 20-45 cm, Höhe: 5,00-7,00 m laden und zum Standort transportieren, das Auf- und Abladen muß mit einem Ballengeschirr erfolgen.  Die Pflanztiefe des Baumes muss mögliche Bodensetzungen berücksichtigen. Erstellung des Gießrandes aus uv-beständigem, recycelbarem Kunststoff, > 2mm Stärke. Dabei soll der Gießrand  10 cm in den Boden eingelassen werden. Das Fassungsvermögen des funktionsfähigen Gießrandes soll mindestens 200 Liter betragen, Baumanwässerung mit 2 Wassergaben a 400 Liter, Dreibock-Verankerung mit Rahmen aus Halbrundhölzern, fertige Höhe 90 cm, herstellen:
Holzpfähle : ca. 2,00 m, Zopfstärke der Holzpfähle: 10 cm
Das Holz muß geschält sein und darf nicht imprägniert sein, die Pfähle sind oberhalb des Wurzelhalses höhengleich bis auf 90 cm Höhe einzuschlagen; dabei sollen die Pfähle ca. 30 cm in den gewachsenen Boden eindringen.
.




	
	67,00	Stck	....      ..........................	......      .....................
			Übertrag	        __     _________

	
	
	Übertrag        _     ______________

1.5	Bewässerung
	Bewässerung in fertiger Arbeit durchführen.
	
	
In der Vegetationszeit –von Anfang April bis Oktober- sollen 21 Bewässerungsgänge im Abstand von ca. 14  Tagen mit mindestens 200 Liter Wasser pro Baum durchgeführt werden. Die Bewässerungstouren sind zeitnah (ein bis zwei Tage vorher)  beim Auftraggeber per E-Mail  anzumelden. 
Der EP errechnet sich wie folgt: Anzahl der Bäume X  Kosten für eine Wässerung (pro Baum 200 Ltr.) gleich EP! Bewässerung bis zur Abnahme Juli 2027.
Der EP bezieht sich auf einen Bewässerungsgang!

	
	


		21,00 Bewässerungsgänge 
			.........      .................	......      .....................

[bookmark: _Toc442277589]1.6	Stundenlohnarbeiten
	Nur auf Anweisung des AG

1.6.10	LKW (3,5-5 to)
	
	3,5 - 5 to Nutzlast,
einschl. Fahrer.



		Std	.......      .......................	....      ......................

1.6.20	Bagger (12,0-14,0 to)
	
	(12,0 -14,0 to)
einschl. Fahrer.



		Std	....      ..........................	....      .......................
			
								
1.6.30	Vorarbeiter
		Std	...      ...........................	.....      ......................

																						
1.6.40	Landschaftsgärtner
		Std	.....      .........................	...      ........................



1.6.50	Gartenfacharbeiter
		Std	....      ..........................	...      ........................



	
	____     _______________


Netto Summe	EUR ......      ........................


+ % MwSt	EUR ....      ..........................
	___________________


Gesamtsumme Los 1 –Straßenbäume	EUR ....      ..........................
	___________________


Los 2	Bäume in Grünflächen und Parks
	
	Im Los 2 sind insgesamt 114 Bäume, unterteilt nach den folgenden Kategorien zu pflanzen:
Kategorie IV, Baumscheiben in Grünflächen, 1,50 x 1,50 m: 114 Stück




2.1	Vorarbeiten / Verkehrssicherung

2.1.10	Verkehrssicherung einrichten und betreiben
	
	Einrichtungen zur Verkehrssicherung und
Verkehrsregelung nach STVO bei Bauarbeiten auf einbahnigen Straßen unter Aufrechterhaltung des Verkehrs aufbauen, während der Bauphase unterhalten und betreiben, dem Baufortschritt entsprechend umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten abbauen. Beschilderung zum Halte-/ Parkverbot 72 Std. vor Aufnahme der Arbeiten in den Bereichen der neuen Baumstandorte aufstellen. Einschl.Gestellung aller Verkehrszeichen, Herstellung und Unterhaltung der Schutz- und Sicherheitseinrichtungen. Vorhalten der hierfür notwendigen Geräte während der gesamten Bauzeit sowie die Betriebskosten.
Verkehrs- und Einrichtungsplan ist vor Ausführung dem Auftraggeber vorzulegen und beim Straßenverkehrsamt zu beantragen.



		psch	....      .........................	....      .......................


2.1.20	Bodendecker roden u. entsorgen, Kategorien I - IV:
		
	Höhe: - ca. 1,00 m
Das Strauchwerk, einschl. Wurzelwerk ist abfallrechtlich zulässig, z.B. über die Kompostierungsanlage zu entsorgen. Firma:	EGN, Bruchfeld 33, 47809 Krefeld,Tel.: 02151 / 58 24 23



	0,00	m2	..............entfällt................	.........entfällt.........
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	                                                                          Übertrag	        ___     _______




Übertrag	        ___     _______ 

2.2	Erdarbeiten
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Projekt: Pflanzung von Bäumen in Straßenzügen	05.02.2016
	Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis


	


		
2.2.10	Boden lösen und teilweise abfahren, Kategorie V: 
	Baumscheiben in Grünlächen 1,50 m x 1,50 m
	
	Tiefe: 1,20 m
Abmessung/Fläche: 2,25 m2
Abtragsstärke: 0,50 m; Abtragmenge 1,20 m3
Bodenart: Gemisch aus Fräsgut des Wurzelstubbens, Boden, Kies. Die Bodenlockerung hat bis zu einer Tiefe von 1,20 zu erfolgen. Der Boden ist zu freien Verwendung des AN. Einschließlich Sicherung der Baumgrube bis zur Verfüllung mit Substrat bzw. Baumpflanzung.


	114,00	Stck	.....      ........................	......      .....................
	                                           	

2.2.30	Baumsubstrat liefern und einbauen, Kategorie V:
	Baumscheiben in Grünflächen 1,50 m x 1,50 m
	
	Abmessung/Fläche: 2,25 m2
Einbaumenge: 1,20 m3
Substrat: Vulkatree 0/16
Bezug:	Vulkatec Riebesahm GmbH
	Im Pommerfeld 2
	56630 Kretz/Andernach
	Tel.: 02632 - 9548-0
	Fax: 02632 - 9548-20
oder gleichwertig
Baumsubstrat: _________________________________
Erfolgt kein Eintrag, gilt das Leitprodukt!
Das Baumsubtrat ist mit dem vorh. gelösten Boden in der Baumscheibe zu durchmischen. Erst danach darf die Baumscheibe bis OK Gelände in lagenweisen Schichten von ca. 40 cm aufgefüllt werden. Die Einbausetzungsverluste betragen bei Einbau gemäß Hersteller 20-30%.
Die Setzungsverluste sind im Mengenansatz  berücksichtigt und sind in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.





114,00     Stck	.....      .........................	.....      .................


2.3	Pflanzarbeiten
2.3.10	Solitärbäume transportieren und pflanzen, Kategorien V:
		 
	Solitärbäume: STU 25-45 cm, Höhe: 7,00-9,00 m
Lagerort: Einschlagplatz Betriebshof Uerdingen, Bruchweg 15,	47829 Krefeld
Solitärbäume: 4 - 5xv.Stammumfang 20-45 cm, Höhe: 5,00-7,00 m laden und zum Standort transportieren, das Auf- und Abladen muß mit einem Ballengeschirr erfolgen.  Die Pflanztiefe des Baumes muss mögliche Bodenset-zungen berücksichtigen. Erstellung des Gießrandes aus uv-beständigem, recycelbarem Kunststoff, > 2mm Stär-ke. Dabei soll der Gießrand  10 cm in den Boden einge-lassen werden. Das Fassungsvermögen des funktions-fähigen Gießrandes soll mindestens 200 Liter betragen, Baumanwässerung mit 2 Wassergaben a 400 Liter, Drei-bock-Verankerung mit Rahmen aus Halbrundhölzern, fertige Höhe 90 cm, herstellen:
Holzpfähle : ca. 2,00 m, Zopfstärke der Holzpfähle: 10 cm
Das Holz muß geschält sein und darf nicht imprägniert sein, die Pfähle sind oberhalb des Wurzelhalses höhen-gleich bis auf 90 cm Höhe einzuschlagen; dabei sollen die Pfähle ca. 30 cm in den gewachsenen Boden eindrin-gen.
.


	114,00	Stck	....      ..........................	....      ......................
	
	
	
	
2.4	Bewässerung
	Bewässerung in fertiger Arbeit durchführen.
	
	
In der Vegetationszeit –von Anfang April bis Oktober- sollen 21 Bewässerungsgänge im Abstand von ca. 14  Tagen mit mindestens 200 Liter Wasser pro Baum durchgeführt werden. Die Bewässerungstouren sind zeitnah (ein bis zwei Tage vorher)  beim Auftraggeber per E-Mail  anzumelden. Der EP errechnet sich wie folgt: Anzahl der Bäume X  Kosten für eine Wässerung (pro Baum 200 Ltr.) gleich EP! Bewässerung bis zur Abnahme Juli 2027.
Der EP bezieht sich auf einen Bewässerungsgang!

	
	


		21,00 Bewässerungsgänge 
			.........      .................	      .....................

                                             
                                                                         

2.5	Stundenlohnarbeiten
	Nur auf Anweisung des AG

2.5.10	LKW (3,5-5 to)
	
	3,5 - 5 to Nutzlast,
einschl. Fahrer.



		Std	....      ......................	....      .......................




2.5.20	Bagger (12,0-14,0 to)
	
	(12,0 -14,0 to)
einschl. Fahrer.



		Std	....      ..........................	....      .......................
			
								
2.5.30	Vorarbeiter
		Std	....      ..........................	.......      ....................

																						
2.5.40	Landschaftsgärtner
		Std	....      ..........................	.....      ......................



2.4.50	Gartenfacharbeiter
		Std	....      ..........................	....      .......................



	
	___________________


Netto Summe	EUR .....      .........................


+ % MwSt	EUR .....      .........................
	___________________


Gesamtsumme Los 2 –Bäume in Grünflächen, Parks und Liegenschaften	EUR ....      ...................
	___________________
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